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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Tauschähnlicher Umsatz in der Entsorgungsbranche 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 15. Januar 2025 in einem 
Schreiben Stellung zum tauschähnlichen Umsatz in der Entsorgungsbranche 
genommen und den UStAE entsprechend angepasst. 

Hintergrund: 

Ein Tausch oder tauschähnlicher Umsatz liegt vor, wenn zwischen dem 
Unternehmer und dem Leistungsempfänger ein Rechtsverhältnis besteht, das 
einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Leistung und Entgelt begründet, 
so dass das Entgelt als Gegenwert für die Leistung anzusehen ist und das Entgelt 
in einer Lieferung oder sonstigen Leistung des Leistungsempfängers besteht. 

Der BFH entschied mit Urteil vom 18. April 2024, V R 7/22, dass lediglich eine 
vom Unternehmer erbrachte Entsorgungsdienstleistung vorliegt, wenn ein 
Unternehmer gefährlichen Abfall zum ausschließlichen Zweck der 
gesetzlich angeordneten Entsorgung nach einem in Anlage 2 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes genannten Verwertungsverfahren 
zur Rückgewinnung/Regenerierung von Abfällen übernimmt.  

Dazu das BMF: 

Für die Annahme eines tauschähnlichen Umsatzes muss der Abfallbesitzer eine 
Leistung oder Lieferung an das Entsorgungsunternehmen erbringen. Die 
Annahme eines tauschähnlichen Umsatzes kommt mangels Lieferung 
des gefährlichen Abfalls an den Unternehmer nicht in Betracht. Die Überlassung 
der verunreinigten Chemikalien stellt keine Lieferung an das 
Entsorgungsunternehmen dar. Hieran ändert sich auch nichts dadurch, dass der 
Unternehmer einen möglichen Verkaufspreis von Stoffen, die er durch die spätere 
Verwertung des gefährlichen Abfalls gewinnen und wiederverkaufen kann, 
kalkulatorisch als Preisnachlass zugunsten der Kunden berücksichtigt. 

In Abschnitt 3.16 Abs. 1 UStAE nach Satz 2 folgender Satz 3 angefügt: 

"Ein tauschähnlicher Umsatz ist mangels einer der Entsorgungsleistung 
gegenüberstehenden Lieferung nicht anzunehmen, wenn ein Unternehmer nicht 
mehr nutzbaren, gefährlichen Abfall zum ausschließlichen Zweck der gesetzlich 
angeordneten Verwertung zur Rückgewinnung/Regenerierung von Abfällen 
übernimmt (vgl. BFH-Urteil vom 18.04.2024 - V R 7/22, BStBl II S. xxx)." 

Anwendung 

Die Grundsätze des Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 
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Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 15. Januar 2025, III C 2 - S 7119/00004/002/027.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/20-25-01-15-tauschaehnl-umsatz-entsorgungsbranche.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 23. Januar 2025 

 
 
Wird eine an der grundbesitzenden Personengesellschaft mittelbar 
beteiligte Personengesellschaft in die Gesellschafterstruktur 
eingefügt (Verlängerung der Beteiligungskette), ohne dass sich die 
Gesellschafter geändert haben, ist kein neuer Gesellschafter der 
grundbesitzenden Personengesellschaft im Sinne von § 1 Abs. 2a 
Satz 1 des Grunderwerbsteuergesetzes hinzugekommen. 
  
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Aufwendungen 
für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten nach § 8 Nr. 1 
Buchst. f Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) setzt 
subjektive Rechte an unkörperlichen Gütern mit selbständigem 
Vermögenswert voraus, die eine Nutzungsbefugnis enthalten und 
an denen eine geschützte Rechtsposition --ein 
Abwehrrecht-- besteht (Anschluss an die Senatsurteile vom 
26.04.2018 - III R 25/16; vom 19.12.2019 - III R 39/17 und vom 
29.06.2022 - III R 2/21).  
  
Zum Urteil 
 
 
 
 
Hat eine Kapitalgesellschaft ihren gesamten Grundbesitz einen 
Tag vor Ablauf des Erhebungszeitraums ("zu Beginn des 31.12.") 
veräußert, kann sie die sogenannte erweiterte Kürzung nach § 9 
Nr. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes nicht in Anspruch 
nehmen, da sie in diesem Fall nicht ausschließlich 
grundstücksverwaltend tätig war. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urteil II R 16/22: Neue 
Gesellschafter bei einer 
mittelbaren Änderung 
des Gesellschafter-
bestands einer 
grundbesitzenden 
Personengesellschaft 
 
 
 
 
21. August 2024 
 

Urteil III R 33/22: 
Gewerbesteuerrecht-
liche Hinzurechnung 
von Aufwendungen 
für Out of Home-
Werbung 
 
 
 
 
 
17. Oktober 2024 
 

 

 
Urteil III R 1/23: Keine 
erweiterte Kürzung bei 
Veräußerung des 
gesamten 
Grundbesitzes im 
Laufe des 
Erhebungszeitraums 
 
 
 
 
17. Oktober 2024 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510007/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510005/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510006/
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Rechtsprechung im Blog 
 

Periodengerechte Verteilung einer Leasingsonderzahlung im Rahmen der 
Ermittlung der jährlichen Fahrzeuggesamtkosten 
Zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten für sonstige berufliche Fahrten nach § 9 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 1 des Einkommensteuergesetzes ist eine 
Leasingsonderzahlung den einzelnen Veranlagungszeiträumen während der 
Laufzeit des Leasingvertrags zuzuordnen (Änderung der Rechtsprechung). Dies 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Der Kläger erzielte im Streitjahr (2019) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. Im 
Hinblick auf ein zum 1. Januar des Streitjahres neu aufgenommenes 
Beschäftigungsverhältnis als Außendienstmitarbeiter leaste der Kläger im 
Dezember 2018 einen PKW. Ebenfalls im Jahr 2018 leistete er eine 
Leasingsonderzahlung in Höhe von 15.000 € und zahlte u.a. auch die 
Fahrzeugzubehörkosten. 
Für das Veranlagungsjahr 2018 ermittelte der Kläger auf dieser Grundlage, 
einschließlich der gesamten Leasingsonderzahlung, die Gesamtkosten für das 
Kraftfahrzeug und daraus einen Kilometersatz, den er auch bei den 
Werbungskosten bei seinen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit im 
Streitjahr zu Grunde legte. 
Das Finanzamt erkannte die Fahrtkosten der Höhe nach nicht an. Der für 2018 
ermittelte Kilometersatz sei im Streitjahr nicht anwendbar, da sich die 
Verhältnisse gegenüber dem Vorjahr wesentlich geändert hätten. Mangels 
anderweitiger Berechnung für das Streitjahr sei der pauschale Kilometersatz von 
0,30 €/km anzuwenden. 
Die Klage vor dem Finanzgericht München hatte Erfolg. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz 
aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das 
Finanzgericht zurückverwiesen. 
Die zutreffende Ermittlung des durch die sonstigen beruflichen Fahrten 
veranlassten Anteils an den jährlichen Gesamtkosten verlangt nicht nur, die 
Gesamtkosten dem Grunde nach zutreffend zu erfassen, sondern auch, diese 
Gesamtkosten periodengerecht den jeweiligen Nutzungszeiträumen zuzuordnen 
(so bereits BFH, Urteil vom 03.09.2015, VI R 27/14, BStBl II 2016, 174, Rz 17 
betreffend die Ermittlung des geldwerten Vorteils anhand der 
Fahrtenbuchmethode). 
Der auf das Jahr der Zahlung entfallende Anteil einer Leasingsonderzahlung an 
den tatsächlichen Gesamtaufwendungen für die sonstigen beruflichen Fahrten ist 
wegen des wirtschaftlichen Zusammenhangs der Leasingsonderzahlung zu allen 
Fahrten während des vertraglich bestimmten Leasingzeitraums und des damit 
vorliegenden multikausalen Veranlassungszusammenhangs im Rahmen einer 
wertenden Betrachtung typisierend nach dem Verhältnis der auf das jeweilige 
Jahr entfallenden vollen Monate zum Gesamtleasingzeitraum zu bestimmen. 
Mindert eine Leasingsonderzahlung nach dem Leasingvertrag die Höhe der 
monatlichen Leasingraten über die gesamte Vertragslaufzeit, ist sie daher bei der 
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Ermittlung der jährlichen Gesamtaufwendungen für die sonstigen beruflichen 
Fahrten unabhängig vom Abflusszeitpunkt linear auf den Vertragszeitraum zu 
verteilen (s. BFH-Urteil vom 12.03.2024, VIII R 1/21, BStBl II 2024, 633, Rz 27 
betreffend betriebliche Fahrten). 
Auch andere (Voraus-)Zahlungen, die sich wirtschaftlich auf die Dauer des 
Leasingvertrags erstrecken, sind periodengerecht auf die einzelnen 
Veranlagungszeiträume während der Laufzeit des Leasingvertrags zu verteilen. 
Bei Heranziehung dieser Grundsätze hat das Finanzgericht den unter 
Einbeziehung der im Vorjahr geleisteten Leasingsonderzahlung sowie weiterer zu 
verteilender Kosten ermittelten Kilometersatz zu Unrecht auch im Streitjahr 
zugrunde gelegt. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 21. November 2024 (VI R 9/22), veröffentlicht am 16. Januar 
2025. 
Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier. 
 
Kein Arbeitslohn bei Schenkung von Gesellschaftsanteilen zur Sicherung 
der Unternehmensnachfolge 
Das Verschenken von Geschäftsanteilen an leitende Mitarbeiter zur Sicherung 
der Unternehmensnachfolge führt, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
aktuellen Urteil entschieden hat, nicht ohne Weiteres zu steuerpflichtigem 
Arbeitslohn bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes). 
Sachverhalt 
Wird eine Mitarbeiterbeteiligung nicht zum Marktpreis übertragen, liegt der Vorteil 
in der gegenüber dem marktüblichen Preis bestehenden Verbilligung. Arbeitslohn 
setzt aber weiter voraus, dass der Vorteil dem Arbeitnehmer "für" seine 
Arbeitsleistung gewährt wird. 
Vorliegend war die Klägerin seit vielen Jahren in der Führungsebene eines 
kleineren Unternehmens tätig. Da der Sohn der Gründungsgesellschafter als 
Unternehmensnachfolger ausschied, beschlossen diese, die Leitung des 
Unternehmens zur Sicherung der Unternehmensfortführung in die Hände der 
Klägerin und der weiteren Mitglieder der Führungsebene zu legen. Hierzu 
übertrugen sie jeweils 5,08 % der Anteile schenkweise an die Klägerin sowie vier 
weitere Personen. 
Das Finanzamt sah den in der schenkweisen Übertragung liegenden geldwerten 
Vorteil als Arbeitslohn an und unterwarf diesen der Besteuerung. 
Das Finanzgericht Sachsen-Anhalt entschied demgegenüber, dass der Vorteil 
aus der Übertragung der Gesellschaftsanteile sich bei objektiver Betrachtung 
nicht als Ertrag der nichtselbständigen Arbeit der Klägerin darstelle. 
Entscheidung des BFH 
Dies hat der BFH nun bestätigt. 
Auch wenn die Anteilsübertragung mit dem Arbeitsverhältnis der Klägerin 
zusammenhänge, sei sie durch dieses nicht (maßgeblich) veranlasst. Denn 
entscheidendes Motiv für die Übertragung sei für alle Beteiligten erkennbar die 
Regelung der Unternehmensnachfolge gewesen. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510001/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/247052/special-up-front-leasing-payment-to-be-allocated-over-the-term-of-the-lease/
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ZUM SEMINAR 

Der in der schenkweisen Übertragung aus gesellschaftsrechtlichen Gründen 
liegende Vorteil stelle in dieser Situation keine Entlohnung der leitenden 
Mitarbeiter für in der Vergangenheit erbrachte oder in Zukunft zu erbringende 
Dienste dar. 
Als maßgebliche Indizien gegen Arbeitslohn sah der BFH auch an, dass die 
Anteilsübertragung im Streitfall nicht an den Fortbestand der Arbeitsverhältnisse 
geknüpft gewesen war und der vom Finanzamt angenommene Vorteil im 
Vergleich zu den Bruttoarbeitslöhnen der Beschenkten deutlich aus dem Rahmen 
fiel. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 20. November 2024 (VI R 21/22), veröffentlicht am 16. Januar 
2025, vgl. die Pressemitteilung 004/25. 
Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier. 
 

Business Meldungen 
 
Stärkung der europäischen Unabhängigkeit im Pharmasektor: EU-Kommission 
genehmigt die Beihilfen Österreichs für Sandoz 
 
Die EU-Kommission hat mit ihrem Beschluss SA.62915 (2022/N) – Austria – Aid 
for maintaining Sandoz penicillin production in Kundl (Tyrol) vom 27.07.2023 
festgestellt, dass die beabsichtigte Beihilfe Österreichs zugunsten der Sandoz 
GmbH (nachfolgend „Sandoz“) mit Artikel 107 Abs. 3 lit. c AEUV vereinbar ist. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 
  
PwC Tax Talk - Die wichtigsten 
Steueränderungen 2024/2025 
Webcast, 11.02.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

https://www.pwc-events.com/taxtalk
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510002/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/kein-arbeitslohn-bei-schenkung-von-gesellschaftsanteilen-zur-sicherung-der-unter-nehmensnachfolge/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/247051/free-transfer-of-company-shares-to-ensure-company-succession-not-necessarily-subject-to-wage-tax/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/247066/staerkung-der-europaeischen-unabhaengigkeit-im-pharmasektor-eu-kommission-genehmigt-die-beihilfen-oesterreichs-fuer-sandoz/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html


8 

E-MAIL SENDEN 

 

 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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